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Gestützt auf diese Vorschläge der Kreissynoden, denen die Vorsteherschast

im Allgemeinen beipflichtet, stellte nun dieselbe an die Generalfynode folgende

Anträge, die denn mich mit großem Mehr, nach vorausgegangener lebhafter

Diskussion, angenommen wurden:

I. Es seien dem Großen Rathe die Mängel im Lehrerbildungswesen des

Kantons aufzudecken und zu Petitioniren: 1) Um Aufhebung des gegenwärtigen

Seminargesetzes zu Pruntrut und um Reorganisation dieses Seminars in

dem Sinne, daß die Seminarkurse von 2 auf 3 Jahre verlängert, die Anzahl
der Zöglinge auf das frühere Maß erhöht, die Lehrkräfte vermehrt und beide

Konfessionen vereinigt unterrichtet werden. 2) Um Aushebung des gegenwärtigen

Seminargesetzes zu Münchenbuchsee und Reorganisation dieser Anstalt,
gemäß den Anforderungen der Zeit. 3) Um Wiederherstellung des

Lehrerseminars im Iura für beide Konfessionen.

II. Der Tit. Direktion der Erziehung sei von dieser Petition mit der

Bitte Kenntniß zu geben, sie geeigneten Ortes befürworten zu wollen. Die
gleiche Behörde möge ferner zur Verhütung weiterer Verbreitung des Pietismus

durch Lehrer und Lehrerinnen in unsern Schulen angeniessene Vorkehren

treffen.

Dieß die Beschlüsse in der Seminarfrage. Aus dem Referat ging die

dringliche Nothwendigkeit zur Fassung derselben hervor. Zum Schluß der

Verhandlungen wurde der vorjährige Antrag auf Revision der Synodalgesetze

und Vergütung der Reisekosten an die Synodalen, gleich wie bei der Kirchensynode,

wiederholt und mit Mehrheit angenommen.

Die Vorsteherschaft wurde bestellt aus den HH. Nationalrath Jmobersteg,

Schulinspektor Antenen, Sekundarlehrer Mürset, Sekundarlehrer Blatter,
Sekundarlehrer Schlegel, Oberlehrer Füri, Oberlehrer Hirschi, Lehrer König und

Professor Rill-emair.

Aargau. Anstalt Olsberg. Der RegierungSrath hat die Erhaltung

der Pestalozzi-Anstalt in Olsberg auf dem Wege eines erhöhten

Staatsbeitrages und unmittelbarer Theilnahme an deren Aufsicht und Leitung

beschlossen. Im Falle andere Kantone sich dabei nicht ferner mehr betheiligen

wollten, soll die Anstalt allmälig einfach in eine landwirthschaftliche Rettungsanstalt

für den Kanton umgewandelt werden.

— Schultrennung. Die früher vereinigten Schnlen von Kirch- und

Schloß-Rued hat der Regierungsrath auf den Wunsch der Gemeinden und

das Gutachten der Schulbehörden wieder getrennt, so daß jede Gemeinde nun

wie früher ihre eigene Schnle hat.
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